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 Veröffentlicht am 10.04.1957

Norm

ZPO §519 Z2 C

Rechtssatz

Unzulässigkeit des Rekurses gegen einen Beschluß des Berufungsgerichtes, mit dem das erstgerichtliche Urteil und das

ganze mit einem Abwesenheitskurator auf der Beklagtenseite durchgeführte Verfahren bis zur Klagszustellung als

nichtig aufgehoben und dem Erstgericht die neuerliche Überprüfung der Voraussetzungen für die Bestellung eines

Abwesenheitskurators und ein Zustellversuch zu eigenen Handen des Beklagten aufgetragen wird.
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